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Sitzung des Krankenhausausschusses am 16.10.2019 

 
 
 
Am Mittwoch, 16.10.2019, um 14:00 Uhr findet im Bildungszentrum für 
Gesundheitsberufe, Mehrzweckraum 004, Bajuwarenstr. 9, 85435 Erding eine Sitzung des 
Krankenhausausschusses statt. 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Leistungsentwicklung 2019 - Gesamthaus 

 
2. Antrag CSU-Fraktion: Etablierung Pädiatrie 

 
3. Bekanntgaben und Anfragen 

 
  
 
 
Im Anschluss beginnt der nichtöffentliche Teil der Sitzung. 

Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse 
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Bekanntmachungen  

 
Verordnung des Landratsamtes Erding über das Wasserschutzgebiet „Obere Point“ 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Moosrain für das Gewinnungsgebiet der 
Brunnen 1 - 4, Gemeinde Oberding Landkreis Erding, für die öffentliche 

Wasserversorgung vom 24.09.2019 
 

 
Das Landratsamt Erding erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Beschränkung des marinen Geo-
Engineerings vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.02.2010 (GVBl. S. 66, 130) zuletzt geändert durch § 1 Abs. 324 der Verordnung vom 
26.03.2019 (GVBl. S. 98) folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für das Verbandsgebiet des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung Moosrain wird im Gemeindebereich Oberding für 
den Brunnen 1 - 4 das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für 
dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 9 erlassen. 
 
 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet für die Brunnen 1 – 4 liegt südlich von Oberding.  
 
(2) Das Schutzgebiet besteht aus 
 

3 Fassungsbereichen    = Zone I 
1 engeren Schutzzone   = Zone II 
1 weiteren Schutzzone   = Zone III 
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Die Fassungsbereiche für die Brunnen  befinden sich auf folgenden Grundstücken: 
 
Brunnen 1 und 2:  Fl.-Nr. 635 der Gemarkung Oberding, 
Brunnen 3:    Fl.-Nr. 653 der Gemarkung Oberding 
Brunnen 4:    Teilfläche der Fl.-Nr. 657 der Gemarkung Oberding, 
 
Die engere Schutzzone II umfasst Teilflächen der Flurstücke Nrn. 633/1, 634, 635, 636, 
648, 649, 652, 653, 654, 655, 655/1, 656, 657, 658 und 659 der Gemarkung Oberding. 
 
Die weitere Schutzzone III umfasst die Flurstücke Nrn.632, 633, 633/1, 634, 637, 638, 
639, 640, 641/1, 648, 649, 651, 652, 654, 655, 655/1, 658, 659, 803, 804, 805, 808 und 
809 der Gemarkung Oberding.  

 
(3) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im 
Anhang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung 
ist der Lageplan im Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Erding und in der 
Gemeindekanzlei Oberding niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden 
eingesehen werden. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Verordnung. 
 
Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 
Grundstücksgrenze oder wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet auf der 
von der Fassung weiter entfernten (äußeren) Kante der Markierung. 
 
(4) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.  
 
(5) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere und weiteren 
Schutzzonen sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.  
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§ 3  

Verbote oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
 
(1) Es sind 
 

 in der weiteren  
Schutzzone 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 
zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder 
Veränderungen der 
Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, 
vorzunehmen oder zu 
erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- 
und Tongruben, 
Steinbrüche, 
Übertagebergbau und 
Torfstiche 

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im 
Rahmen der ordnungsgemäßen land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung  

 
 

 

1.2 Wiederverfüllung von 
Erdaufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen  

nur zulässig 
- mit dem ursprünglichen Erdaushub 

im Zuge von Baumaßnahmen  
 und 

- sofern die Bodenauflage wieder 
hergestellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder 
erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.11) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von 
Bohrungen 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Tunnelbauten verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 3) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum 
Befördern von 
wassergefährdenden 
Stoffen1 zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

                                            
1 Im Sinne des § 20 UVPG i.V.m. Nr. 19.3 bis 19.6 der Anlage 1 zum UVPG sowie § 2 Abs. 2 der Verordnung über 

Rohrfernleitungsanlagen 
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 in der weiteren  
Schutzzone 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG 
zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig entsprechend den 
Maßgaben der Anlage 2 für Anlagen, 
wie sie im Rahmen von Haushalt und 
Landwirtschaft (max. 1 Jahresbedarf) 
üblich sind 

verboten 

2.3 Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
nach § 62 WHG außerhalb 
von Anlagen nach Nr. 2.2 
(siehe Anlage 2) 

nur zulässig für die kurzfristige 
(wenige Tage) Lagerung von Stoffen 
bis Wassergefährdungsklasse 2 in 
dafür geeigneten, dichten 
Transportbehältern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche 
Rückstände abzulagern (Die 
Behandlung und Lagerung 
von Abfällen fällt unter Nr. 
2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungs-
anlagen zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen  

Nur Kleinkläranlagen mit biologischer 
Reinigungsstufe zulässig  
- für Klärbecken und –gruben in 
monolithischer Bauweise 
- für Teichanlagen und Pflanzenbeete 
mit künstlicher Sohleabdichtung, 
wenn die Dichtheit und Standsicherheit 
durch geeignete Konzeption, 
Bauausführung und Bauabnahme 
sichergestellt ist 

verboten 

3.2 Regen- oder 
Mischwasserentlastungsbau
-werke zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte  nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt werden 
und mit dichtem Behälter ausgestattet 
sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten, ausgenommen gereinigtes 
Abwasser aus dem Ablauf von 
Kleinkläranlagen zusammen mit Gülle 
oder Jauche zur landwirtschaftlichen 
Verwertung 

verboten 
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 in der weiteren  
Schutzzone 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

3.5 Anlagen zur  
- Versickerung von 

Abwasser 
 oder 
- Einleitung oder 

Versickerung von 
Kühlwasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen ins 
Grundwasser  

zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen 
abfließenden Wassers zu 
errichten oder zu erweitern 
(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 8 Abs. 1 WHG i.V. 
mit § 1 NWFreiV wird 
hingewiesen) 

- nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den 
bewachsenen Oberboden oder 
gleichwertige Filteranlagen 2 

- verboten für 
Niederschlagswasser von 
Gebäuden auf gewerblich 
genutzten Grundstücken  

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und 
zugehörige Anlagen zu 
errichten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von 
Abwasser, wenn die Dichtheit der 
Entwässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch Druckprobe 
nachgewiesen und wiederkehrend alle 
5 Jahre durch Sichtprüfung und alle 
10 Jahre durch Druckprobe oder 
anderes gleichwertiges Verfahren 
überprüft wird (Durchleiten von 
außerhalb des Wasserschutzgebietes 
gesammelten Abwassers verboten) 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

 nur zulässig für klassifizierte 
Straßen, wenn die „Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wassergewinnungs-
gebieten (RiStWag)“ in der jeweils 
geltenden Fassung beachtet 
werden 

 und 
 wie in Zone II 

nur zulässig  
- für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, 
Eigentümerwege und 
Privatwege und 

- bei breitflächigem 
Versickern des 
abfließenden Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

                                            
2 siehe. DWA-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren  
Schutzzone 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.3 wassergefährdende 
auswaschbare oder 
auslaugbare Materialien (z. 
B. Schlacke, Teer, 
Imprägniermittel u. ä.) zum 
Straßen-, Wege-,  
Eisenbahn- oder Wasserbau 
zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten  

--- verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze 
einzurichten; Camping aller 
Art 

nur zulässig mit Abwasserentsorgung 
über eine dichte 
Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 3.7 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten   nur zulässig mit 
Abwasserentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässerung 
unter Beachtung von Nr. 3.7 

 verboten für 
Tontaubenschießanlagen und 
Motorsportanlagen 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen 
durchzuführen 

 nur zulässig mit 
ordnungsgemäßer 
Abwasserentsorgung und 
ausreichenden, befestigten 
Parkplätzen (wie z.B. bei 
Sportanlagen) 

 verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten  verboten 

4.9 Flugplätze einschl. 
Sicherheitsflächen, 
Notabwurfplätze, militärische 
Anlagen und Übungsplätze 
zu errichten  

verboten 

4.10 Militärische Übungen 
durchzuführen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freiland-
flächen, die nicht land-, 
forstwirtschaftlich oder 
erwerbsgärtnerisch genutzt 
werden (z.B. Verkehrswege, 
Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

verboten 
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 in der weiteren  
Schutzzone 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.12 Düngung mit 
Stickstoffdüngern 

Nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung 

Nur standort- und 
bedarfsgerechte Düngung 
mit Mineraldünger zulässig 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu 
errichten oder zu erweitern  

nur zulässig, wenn kein häusliches 
oder gewerbliches Abwasser anfällt 
oder in eine dichte Sammel-
entwässerung eingeleitet wird unter 
Beachtung von  
Nr. 3.7  und wenn die 
Gründungssohle maximal 4 m unter 
der natürlichen Geländeoberkante 
liegt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete  

verboten 
 

5.3  Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern3 

nur zulässig  
entsprechend den Maßgaben in der 
Anlage 2 Ziffer 5 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern 2 

nur zulässig mit Leckageerkennung 
oder gleichwertiger 
Kontrollmöglichkeit der gesamten 
Anlage einschließlich Zuleitungen 

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur 
Gärfutterbereitung und 
Biomasselagerung zu 
errichten oder zu erweitern 2 

nur zulässig mit Auffangbehälter für 
Silagesickersaft, Behälter für Anlagen 
größer 150 m³ entsprechend Nr. 5.4 
 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärrest aus 
Biogasanlagen und 
Festmistkompost 

Nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung gemäß 

Düngeverordnung 
verboten 

                                            
3    Es wird auf  § 49 und die Anlage 7 „Anforderungen an Jauche-, Gülle-, und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)“ der 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die 

nach § 62 Abs. 2 WHG zu beachtenden allgemein anerkannten Regeln der Technik (insbes. die „Technischen Regeln 

wassergefährdende Stoffe –TRwS“, herausgegeben von der DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e.V.) hingewiesen; ergeben sich hieraus strengere Anforderungen, sind diese als höherrangiges Bundesrecht von sich 

heraus zu beachten. Die Anlage 2, Ziffer 5 enthält weitere Ausführungen zur Leckageerkennung. Arbeitsblätter mit Musterplänen 

sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von 

Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftableitung“). 
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 in der weiteren  
Schutzzone 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.2 Ausbringen oder Lagern von 
- Stoffen nach Abfallverzeichnis-

Verordnung (insbesondere 
Schlämme jeglicher Art) 

 
- Klärschlammhaltigen Düngemitteln 
 
- Kompost bzw. Gärrest bzw. 

Düngemitteln mit Anteilen von 
behandelten oder unbehandelten 
Bioabfällen oder tierischen 
Nebenprodukten 

Verboten, ausgenommen Kompost 
- mit RAL-Prüfungszeugnis 

„geeignet für WSZ III“ 
- aus der Eigenkompostierung in 

Hausgärten 

verboten 

6.3 Lagern von Festmist, 
Sekundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf 
unbefestigten Flächen 

verboten, ausgenommen Kalkdünger; 
Mineraldünger und  Schwarzkalk nur 
zulässig, sofern gegen Niederschlag 
dicht abgedeckt 

verboten 

6.4 Gärfutter- und 
Biomasselagerung 
außerhalb von ortsfesten 
Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung sowie Ballensilage 

verboten 

6.5 Beweidung, Freiland-, 
Koppel- und 
Pferchtierhaltung 

----- 
verboten 

6.6 Wildfutterplätze und 
Wildgatter zu errichten 

------ 
verboten 

6.7 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zur 
Bodenentseuchung 

verboten 

6.8 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen 
oder zu ändern 

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

 
 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte 
Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der 
Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten. 
 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der 
Nummern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –
ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
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§ 4 

Befreiungen 
 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 WHG. Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist das Landratsamt Erding. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 
Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Erding vom Grundstückseigentümer 
verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der 
Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert.  
 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 
Schutzgebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, 
Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des 
Landratsamtes Erding zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften 
verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 
 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG 
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 
Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der 
Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht 
werden. 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 
Schutzgebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten 
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Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Erding und 
durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 
 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 
hierzu notwendigen Vorrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 
Beauftragte des zuständigen Landratsamtes Erding und durch Personal des 
Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 
 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von 
ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
(Eigenüberwachungsverordnung –EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die 
hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu 
ermöglichen.  
 
 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung 
das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über 
die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 
BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung 
erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und 
Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach 
Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. 
 
 

§ 9 
 Pflichten des Begünstigten 

 
(1) Der Unternehmer hat das Eigentum an den Grundstücken im Fassungsbereich des 
Wasserschutzgebietes zu erwerben oder an diesen Flächen eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit zu bestellen. Er hat weiter den Fassungsbereich lückenlos so zu umzäunen, 
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dass er von Unbefugten nicht betreten werden kann. Die Umzäunung ist ordnungsgemäß 
zu unterhalten. 
 
(2) Der Unternehmer hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur 
Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen 
anzubringen und zu unterhalten, an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde 
anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine 
Kennzeichnung erforderlich ist. 
 
(3) Der Unternehmer hat die engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die weitere 
Schutzzone mindestens einmal im Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die 
Anordnung der Schutzgebietsverordnung sind im Betriebstagebuch einzutragen. Sofern 
eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt Erding und das 
Wasserwirtschaftsamt München zu verständigen. 
Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und 
Festmistkompost in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu 
kontrollieren. Verstöße sind dem Landratsamt Erding unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§ 10 

Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landratsamtes Erding in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Erding vom 21.01.1997 für die 
öffentliche Wasserversorgung des Wasserzweckverbandes Moosrain, Gemeinde 
Oberding, soweit sie das Wasserschutzgebiet „Obere Point“ betrifft außer Kraft. 
 
Erding, den 24.09.2019 
 
gez.         
         
Martin Bayerstorfer 
Landrat 
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Anlage 2  

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 
 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Wasserhaushaltsgesetz über Einstufung wassergefährdender Stoffe in 
Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - 
VwVwS)“ zu beachten. 

 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  
 
In der weiteren Schutzzone (III) sind nur zulässig: 

 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum 

aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem 
Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den 
Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 
 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig 
ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

 
Die Prüfpflicht richtet sich nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV).  
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen 
oder Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten 
zur regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen 
Anforderungen gestellt. 

 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nrn. 

4.11, 4.12, 6.1, 6.2, 6.3 und 6.4, 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
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- Kompostierung im eigenen Garten. 
 

An Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen werden keine über die Regelungen der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
hinausgehenden Anforderungen gestellt.  

 
4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser 

 (zu Nr. 3.5) 
 
Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderungen 
gemäß der Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. 
Die Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägigen Merkblättern der Bayer. 
Landesamtes für Umwelt (ehemals Wasserwirtschaft) 

 
5. Stallungen (zu Nr. 5.3) 
 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind 
flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen 
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 
 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu 
gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 
 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu 
gliedern, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten 
Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet 
werden.  
 
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine 
Leckageerkennung für die Fugenbereiche vorzusehen, bestehend aus einer 
Abdichtung gegen den Untergrund und einem darüber liegenden 
Leckageerkennungsdrän mit Kontrollschacht bzw. Kontrollrohr. Einwandige 
Lageranlagen für Jauche, Gülle und Silagesickersaft dürfen nach Nr. 8.1 Anlage 7 
AwSV nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 
 
Abdichtung gegen den Untergrund: 
 
Sie kann mittels Kunststoffdichtungsbahnen (a) oder mineralischer Dichtung (b) 
erfolgen. 
 
(a) Die verschweißten Dichtungsbahnen aus geeignetem Material (z.B. Polyethylen) 
mit einer Mindestdicke von 0,8 mm müssen eben auf einem Feinplanum mit einem 
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Gefälle von mindestens 1% verlegt werden. 
 
(b) Bei ausreichend naturdichtem Untergrund (z.B. Ton) in einer Mächtigkeit mehr als 1 
m ist die obere Schicht in einer Dicke von mindestens 30 cm umzulagern und so zu 
verdichten, dass ein Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) von mindestens 10-8 m/s erreicht 
wird. Bei nicht ausreichend naturdichtem Untergrund ist eine mindestens 50 cm dicke 
Schicht aus Ton oder gleichwertigem Material aufzubringen. Diese ist in mindestens 
zwei Lagen jeweils so zu verdichten, dass in jeder Lage ein kf-Wert von mindestens 10-

8 m/s erreicht wird. Die Dichtungsschichten müssen eine Dichte von 95% der 
Procotordichte D aufweisen. Die ausführende Firma hat dem Betreiber eine 
Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung auszuhändigen. Die Bestätigung ist 
der Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
 
Leckageerkennungsdrän: 
 
Zwischen der Abdichtung gegen den Untergrund und der Bauwerksunterkante ist eine 
Dränschicht aus Kies (Körnung mindestens 4/8 mm) von 10 – 20 cm (ggf. aus 
Frostschutzgründen noch stärker) einzubauen. Sie kann durch eine gleichwertige 
Dränmatte ersetzt werden, wenn die Abdichtung gegen den Untergrund aus einer 
Kunststoffdichtungsbahn besteht. Der Leckageerkennungsdrän muss auch den 
kritischen Anschlusspunkt Bodenplatte/Wand erfassen. Die Dränschicht muss ein 
Gefälle von mindestens 1% zu den Dränrohren bzw. zum Kontrollschacht haben. 
 
Leckageerkennungsdräns dürfen nicht im Grundwasser liegen. 
 
Dem Kontrollschacht soll kein Niederschlagswasser zufließen. Dies kann erreicht 
werden durch: 
 
- eine wasserundurchlässige Befestigung der Oberfläche rings um den Behälter oder 
- eine seitliche Befestigung der Kunststoffdichtungsbahnen an den aufgehenden 
Behälterwänden. 
 
Aus dem Kontrollschacht müssen Wasserproben entnommen werden können. 
 
Anstelle des Kontrollschachtes kann ein flüssigkeitsdicht abgeschlossenes Kontrollrohr 
mit einem Durchmesser von mindestens 20 cm verwendet werden. 
 
Bei Behältern bis 1000 m³ ist ein Ringdrän (a) einzubauen, ab einem Volumen größer 
als 1000 m³ ein Flächendrän (b). Bei Dränschichten aus gröberer Körnung (mind. 8/16 
mm) oder bei Verwendung von Dränmatten kann wegen der guten Durchlässigkeit statt 
des Flächendräns ein Ringdrän verwendet werden. 
 



 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 41 
Mittwoch 09.10.2019 
 
 
 

Seite 338 
 
 

(a) Beim Ringdrän wird ein Dränrohr unterhalb der Außenkante der Bodenplatte in der 
Dränschicht verlegt. Die Dränrohre, Durchmesser mindestens 10 cm, sind mit Gefälle 
zum Kontrollschacht oder –rohr zu verlegen. Ist der Behälterdurchmesser größer als 10 
m, sind zwei Kontrollschächte oder –rohre einzubauen. 
 
(b) Das Flächendrän besteht aus einem Ringdrän mit zusätzlichen Dränrohren (Sauger 
und Sammler) unter der Bodenplatte. Der Abstand der Sauger darf 2,5 m nicht 
überschreiten. Das Gefälle von Sauger und Sammler muss mindestens 1% betragen. 
Die Hochpunkte der Sauger sind durch eine Sammelleitung zu verbinden und an einer 
Stelle zur Entlüftung über das Geländeniveau hoch zu führen. Der Sammler ist im 
Bereich der Behältersohle als geschlitztes Rohr und außerhalb des Bereiches der 
Bodenplatte als geschlossenes Rohr einzubauen. 
 
Die einschlägigen Regeln der Technik (§ 62 Abs. 2 WHG, § 15 AwSV), insbesondere 
die DIN 1045 und die von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. herausgegebenen „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe“ 
(TRwS), sind zu beachten; soweit sich hieraus strengere Anforderungen ergeben 
sollten, sind diese als höherrangiges Bundesrecht zu beachten. 
 
Die Planunterlagen sollten zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach 
Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG dem Wasserversorgungsunternehmen vorgelegt werden. 
Der Beginn der Bauarbeiten ist der Kreisverwaltungsbehörde und dem 
Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen.“ 
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Herbsttermine 2019 für den Häcksler im Stadtbereich Erding 
 

 
Zur Zerkleinerung von holzigen Gartenabfällen durch den Landkreishäcksler im Stadtbereich 
Erding stehen als Herbsttermine Montag, 28. Oktober, Dienstag, 29. Oktober, und Mittwoch, 30. 
Oktober, zur Verfügung. 
 
Der Häckseldienst ist eine Leistung der Abfallwirtschaft und wird aus der Hausmüllgebühr 
finanziert. Daher bittet das Landratsamt Erding um Verständnis dafür, dass der Einsatz des 
Häckslers zeitlich begrenzt ist. 
 
Anmeldung im Landratsamt unter Tel. 08122/58-1151 oder 58-1222. 
 
 
 
 

Anmelden zur Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg 
in Erding 

Kostenlose Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg in Erding ist 
jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr.  

Eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 und das Ausstellen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Beratungsbescheinigung sind ebenso möglich wie eine individuelle Beratung und Begleitung während der 
gesamten Schwangerschaft und nach der Geburt. Die Familienberatung Ismaning informiert ferner über alle 
staatlichen und finanziellen Hilfen und vermittelt diese auch, z. B. bei der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“. 
 

Begleitung und Unterstützung beim Übergang vom Paar zum Elternsein, Beratung bei Paar-/Eheproblemen, 
Erarbeitung von Lösungen bei sexuellen Problemen sowie Unterstützung bei der Suche nach Lösungen in 
konfliktreichen Paar- und Familienphasen (z.B. Patchworkfamilien) sind u. a. weitere Angebote der 
Beratungsstelle. 
 

Für die Sprechstunden ist eine Terminvereinbarung erforderlich, die unter der Telefonnummer der 
Familienberatung Ismaning (089/960799-50, -51) möglich ist. 
 

 

 

Termine  
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Blutspendetermine 

 
 
Datum  Plz Terminort  Terminlokal  Anschrift  Erw. 

Spender  
Termin 
Anfang  

Termin 
Ende  

28.10.2019 85435 Erding  Korbinian Aigner 
Gymnasium - Aula 

Sigwolfstr. 50 240  15:00  20:00  

29.10.2019  85435 Erding Korbinian Aigner 
Gymnasium - Aula 

Sigwolfstr. 50 240  15:00  20:00  

 
 
 
 
 

 Hörsprechtage  
 
 

Eine Information des Landratsamtes Erding  
– Gesundheitswesen –  

und der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle München 

 

 
H Ö R T 

Ihr Kind gut 

        ??? 
S P R I C H T 
 

Ihr Kind altersgemäß 
 

Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Ihr Kind schlecht hört oder nicht altersgemäß spricht, 
lernt oder rechnet es schlecht, besteht vielleicht Verdacht auf Legasthenie? Dann nutzen 
Sie die Gelegenheit einer kostenlosen, fachpädagogischen Beratung und Überprüfung des 

Hör- und Sprachvermögens Ihres Kindes an Ihrem Gesundheitsamt. 
Hörsprechtage finden jeweils Dienstag statt am: 
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08.10.2019 
12.11.2019 
17.12.2019 
21.01.2020 
04.02.2020 
10.03.2020 
12.05.2020 
07.07.2020 

 
 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 08122/58-1430 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.kms-erding.de/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.vhs-erding.de/ 
 
 
 

http://www.kms-erding.de/
http://www.kms-erding.de/
http://www.vhs-erding.de/
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Landkreisbibliothek  
im Anne-Frank-Gymnasium 

https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/landkreisbibliothek/  
 

Öffnungszeiten während der Schulzeit: 
 

Vormittag   Nachmittag 
Montag   8:00-12:00 Uhr   13:00-16:30 Uhr    
Dienstag  8:00-12:00 Uhr    geschlossen    
Mittwoch   8:00-12:00 Uhr   13:00-16:30 Uhr    
Donnerstag  8:00-12:00 Uhr   13:00-17:00 Uhr    
Freitag   8:00-12:00 Uhr    geschlossen 

https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/landkreisbibliothek/
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Rat und Hilfe 

 

Informationen über das Landratsamt Erding, Abteilung Jugend und Soziales, und die 
Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding gibt es auch im Internet: 

http://www.jugendamt-erding.de 
http://www.erziehungsberatung-erding.de 

 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  
für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

http://www.schwanger-in-erding.de 
E-Mail: schwanger@lra-ed.de 

 

 Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden  
psychosozialen Fragen 

 Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Roßmayrgasse 13 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
 

Rat und Hilfe für Frauen in Not 
Tel. 08122/976242 

 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 

 

http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Information und Beratung über alle 
betreuungsrechtlichen Fragen 

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung 

Fachbereich 22- Soziales: Frau Friedrich Tel. 08122-581191  
oder Frau Kless Tel. 08122-581309  

nach tel. Terminvereinbarung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzjährig jeden Freitag von 11:30 bis 16:00 Uhr direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

März bis Dezember, am Dorfplatz in Moosen. 

 

 
Bauernhausmuseum des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 

an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von 10:00 bis 17:00 Uhr  
(Einlass bis 16:30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 

             
 
 

             
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 

12:00 – 16:30 Uhr 

 
Martin Bayerstorfer, Landrat 

 


